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FREIBURG/BERLIN Das Sterne-Sys-
tem der Deutschen Hotelklassifizie-
rung ist jedem Reisenden zum Begriff
geworden. Seine bundesweit einheitli-
chen Kriterien stellen eine verlässliche
Richtschnur für Qualität dar.

Vom feuerfesten Papierkorb über
die Qualität der sanitären Einrichtun-
gen bis zum Speiseangebot, von der
Schallisolierung über den beleuchteten
Kosmetikspiegel bis zum Parkservice –
über 250 Kriterien werden geprüft, aus
denen sich schließlich die „Klasse“ ei-
nes Hotelbetriebs ergibt. Hinter dem
großen Projekt – bundesweite Erfas-
sung, Auswertung und Dokumentati-
on der Merkmale – steckt eine intelli-
gente Datenbank-Software. Sie
stammt von einem innovativen mittel-
ständischen Softwareunternehmen,
der highQ Computerlösungen GmbH
aus Freiburg. Auch für die Klassifizie-
rung von Gasthöfen und Pensionen
kommt die patente Software jetzt zum
Einsatz.

Mit der Einführung der „Deutschen
Hotelklassifizierung“ auf Bundesebene
im Jahre 1996 wurde ein System ge-
schaffen, das allen Hotelsuchenden die
Möglichkeit gibt, Unterkünfte nach
einheitlichen Qualitätsstandards aus-
zuwählen (www.hotelsterne.de). In die
Entwicklung und Realisierung eines
Programms zur Sterne-Ermittlung
war highQ von Anfang an eingebun-
den, wie Claudia Weiss vom DEHO-
GA-Landesverband Niedersachsen be-

■ AHGZ, 5.11.05 / red

Der Griff nach den Sternen
Sterne-Klassifizierung von Hotels, Gasthöfen und Pensionen basiert auf einer Systemlösung von Freiburger Software-Experten

richtet: „Mit highQ haben wir einen
zuverlässigen Partner gefunden, der
uns bei der Umsetzung der Deutschen
Hotelklassifizierung unterstützt. Wir
arbeiten gerne mit highQ zusammen.
Die kompetente und schnelle Umset-
zung unserer Anforderungen hat uns
von Anfang an überzeugt.“

Mehr als 250 Kriterien entscheiden

über die Anzahl der Sterne

Die deutsche Hotelklassifizierung
ist den meisten durch die bronzefarbe-
nen Schilder neben den Eingangstüren
deutscher Hotels bekannt. Hier wird
in Kurzform das Ergebnis der Abfrage
eines umfangreichen Merkmalkatalogs
in Form von Sternen und Zusätzen

wie „Superior“ oder
„Garni“ wiedergegeben.
Diesem Sterne-System
liegen über 250 Muss-
und Kann-Kriterien zu-
grunde, die zusammen
die Einordnung eines
Hotelbetriebs bestim-
men. Detaillierte Aus-
wertungen weisen in je-
dem konkreten Klassifi-
zierungsfall die spezifi-
schen, für eine Sterne-
kategorie relevanten
Merkmale aus. Diese
stellen nicht nur für

den Gast, sondern auch für Hoteliers,
die gern „aufsteigen“ möchten, eine
wichtige Informationsquelle dar.

Um allen Kriterien und Über-
schneidungen gerecht zu werden, wird
eine ausgeklügelte, über die Jahre ste-
tig weiter entwickelte Datenbanksoft-
ware eingesetzt, in der alle Merkmale
erfasst, ausgewertet und schließlich in
einem gedruckten Hotelführer zusam-
mengefasst werden. Da die Datener-
fassung, beispielsweise die statistische
Auswertung und die Weitergabe der
Daten für gedruckte Verzeichnisse, de-
zentral in den einzelnen Landesver-
bänden erfolgt, ist das System mit

mehreren Import- und Exportschnitt-
stellen ausgestattet. Sie ermöglichen
den einfachen Datenaustausch mit an-
deren Landsverbänden oder der Ge-
schäftsleitung des Hotelverbands in
Berlin. Eine Online-Dateneingabe,
welche die bundesweite Datenerfas-
sung weiter vereinfachen und be-
schleunigen wird, ist gegenwärtig in
Vorbereitung. „In Sachsen wird unsere
Software sogar zur Veranschaulichung
der Bewertungspraxis im Berufsschul-
unterricht für Touristikberufe einge-
setzt“, so Josue Schade, Entwicklungs-
leiter bei highQ, nicht ohne Stolz.

Zum 1. Juli 2005 führte der in Ber-
lin ansässige DEHOGA-Bundesver-
band die bundesweite Hotelklassifizie-
rung auch für Gästehäuser, Gasthöfe
und Pensionen ein. Diese so genannte
G-Klassifizierung ermöglicht es auch
kleineren Häusern, eine 1- bis 4-Ster-
ne-Klassifizierung gemäß ihrer Leis-
tungsangebote zu erhalten – ohne sich

an den Standards großer Hotels mes-
sen lassen zu müssen. Zu diesem
Zweck passte highQ das bestehende
Regelwerk der Hotelklassifizierung an
die Bedürfnisse dieser Beherbergungs-
betriebe an. Hierbei machte sich das
flexible Design der Software bezahlt,
das eine sehr freie Konfiguration der
verwendeten Regeln zulässt, sodass lo-
gische Änderungen in den Berech-
nungsgrundlagen schnell und unkom-
pliziert realisierbar sind. Dank dieser
Flexibilität kann die highQ-Lösung
übrigens auch an „hotelfremde“ An-
wendungen mit beliebigen anderen
Bewertungszielen angepasst werden.
Interessant beispielsweise für die in-
terne oder externe Bewertung von Un-
ternehmen mit Filialbetrieben.

Das Interface der Klassifizierungssoftware Fotos: highQ

Sie stehen für Entwicklung und Realisierung der Soft-
ware für die Deutsche Hotelklassifizierung (v. l.): Tho-

mas Hornig, Josue Schade und Christian Disch

highQ in Kürze

Die highQ Computerlösungen
GmbH wurde 1996 von den Di-
plom-Physikern Thomas Hornig
und Christian Disch gegründet
und beschäftigt derzeit 14 Mitar-
beiter. Seit März 2004 ergänzt
Diplom-Ingenieur Josue Schade
das highQ-Führungsteam.
Schwerpunkt von highQ ist die
Entwicklung von Spezialsoftwa-
re und Systemlösungen für Ver-
kehrswesen, Industrie und Fi-
nanzwirtschaft.

www.highQ.de
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BONN Segen oder Fluch? Genau diese
Frage stellt sich Hubert M., Besitzer ei-
nes kleinen Privathotels in Köln-
Deutz, jedes Mal aufs Neue, wenn er
die monatlichen Rechnungen seiner
zu entrichtenden Provisions- und
Mitgliedsgebühren der verschiedenen
Hotelvermittlungs- und Online-Bu-
chungsplattformen in seinem E-Mail
Postfach findet. Sicherlich, bei Hubert
M. sind die Auslastungen der Zim-
merkontingente nach dem Anschluss
an große Reservierungsdienstleister
merklich gestiegen.

Hohe Vermittlungsgebühren und
Dumpingpreise bei steigender Erwar-
tung an die Produkt- und Servicequa-
lität seitens der Hotelgäste sorgten
aber im letzten Monat dafür, dass bei
steigenden Umsätzen der Gewinn für
Hubert M. geringer ausfiel als vor sei-
ner Anbindung an die elektronischen
Plattformen. 

Hinzu kommt für den 48-Jährigen
die Unsicherheit, sich bei der Fülle an
Informationen und Produkten, die das
Internet für Hoteliers zur Optimie-
rung der Vertriebsstrukturen anbietet,

Immer mehr kleinere und mittelständische Häuser stehen vor dem digitalen Kollaps und vor der Wahl der richtigen Plattform

Vertriebskanal Internet: Segen oder Fluch?
für die richtigen Produkte entschieden
zu haben.

Wie für viele seiner Kollegen ist
auch für Hubert M. unstrittig, dass das
Internet heute ein wichtiger, wenn
nicht der wichtigste Vertriebskanal für
Hotels, insbesondere für Privathotels,
darstellt. Doch immer mehr gerade
kleinere und mittelständische Häuser
stehen, wie Hubert M., vor dem digi-
talen Kollaps. Welches ist die richtige
Plattform? In welchem Portal muss
ich präsent sein? Kann ich es mir leis-
ten, in diesem Portal nicht gelistet zu
sein, wenn die Konkurrenz dort gelis-
tet ist?

Dies sind Fragen, die sich ein Hote-
lier heute immer häufiger stellt. Hinzu
kommen die verschiedenen techni-
schen Plattformen, die alle gepflegt
und bedient werden müssen. Hubert
M., der sich selbst als nicht unbedingt
„internetaffin“ beschreibt, kritisiert
gerade in diesem Bereich den man-
gelnden technischen Support einiger
Anbieter. Der Vertriebskanal Internet
avanciert für ihn zu einem Fulltime-
job. Ein Fulltimejob, der immer häufi-
ger schlecht bezahlt wird. „Geiz ist

eben auch beim Zimmerbuchen geil“.
Große Hotelgesellschaften mit star-

ker Marktpräsenz und dem entspre-
chenden Marketingbudget haben dies-
bezüglich gegenüber den privat ge-
führten Individualhotels einen großen
Vorteil. Sie vermarkten zunehmend
Ihre eigenen Plattformen beziehungs-
weise Internetseiten, um mit weitaus
geringeren Vertriebskosten neue Kun-
den für Ihre Häuser zu gewinnen.
Doch wie können kleine mittelständi-
sche Hotels gegen diesen Trend entge-
genwirken oder mithalten? Wie gelan-
gen Hotels zu den Kunden, die Sie
auch wirklich haben wollen?

Diesem Trend steuern inzwischen
einige Portalanbieter entgegen. Die
einfache und simple Idee ist die „Flat-
rate“ für Hotels. Verschiedene Portale
betreiben dieses Geschäftsmodell.
Ebenso die Plattform FirstHotelReser-
vation.de. In bereits zwölf Hotelporta-
len können Hotels ihr Angebot in den
verschiedensten Kategorien anbieten
und dies zu einem Festpreis für alle
zwölf Portale. „Die Hoteliers sollen
selbst ihre Preise bestimmen und die
Art, wie Sie mit dem Hotelsuchenden

kommunizieren wollen. Unsere Auf-
gabe besteht darin, möglichst viele
qualitativ hochwertige Buchungen zu
vermitteln und es dem Hotelier mög-
lichst einfach zu machen, seine Daten
zu Händeln. Technischer Support
wird dabei bei uns großgeschrieben.
Da wir dies zum Festpreis machen,
steht unsere Dienstleistung jeden Tag
erneut auf dem Prüfstand“, so Ver-
triebsleiter Danyel Vogel von FirstHo-
telReservation.de

STUTTGART Eben einmal schnell die
eigenen Adressdaten prüfen und be-
stätigen, kann teuer zu stehen kom-
men. Dann nämlich, wenn man nicht
merkt, dass mit der Unterschrift ein
Auftrag verbunden ist. Da flattert ein
Brief ins Haus, der mehr als Anfrage
denn als Angebot daher kommt. Der
Betrieb wird gebeten, für einen Ein-
trag in ein Branchenbuch die eigenen
Adressdaten zu prüfen oder zu ergän-
zen. Wer da nicht aufpasst, ist schnell
viel Geld los – im jüngsten dem DE-
HOGA bekannt gewordenen Fall zwei
Jahre lang monatlich mehr als 80 Euro
– für einen Eintrag in ein örtliches
Online-Branchenbuch.
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Adresse bestätigen
kann teuer kommen

Prozesskosten nicht
gleich Prozesskosten
■ AHGZ, 5.11.05 / büs
MÜNCHEN Der Bundesfinanzhof
stellte den Grundsatz auf, dass Pro-
zesskosten für die Auseinandersetzung
des Vermögens anlässlich einer Schei-
dung nicht als außergewöhnliche Be-
lastung vom steuerpflichtigen Ein-
kommen abzuziehen sind. Zwei Fälle
klärte der BFH: Trennt sich ein Ehe-
paar, das im ehelichen Güterstand der
Gütergemeinschaft lebt und zur Vor-
bereitung auf die Scheidung einen no-
tariellen Ehe- und Auseinanderset-
zungsvertrag schließt, so dürfen die
dafür entstandenen Notar- und
Rechtsanwaltsgebühren nicht steuer-
lich berücksichtigt werden (AZ: III R
36/03). In einem zweiten Fall durfte
ein geschiedener Ehemann einen Teil
(hier rund 25 Prozent) vom steuer-
pflichtigen Einkommen abziehen.
Dessen Ehe (Zugewinngemeinschaft)
wurde durch einen „Teilvergleich zur
teilweisen Vermögensauseinanderset-
zung“ getrennt. Die Kosten für Ge-
richt, Anwalt und Gutachter durfte er
teils abziehen (AZ: III R 27/04).
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STUTTGART Private Haftpflicht: Der
Ehepartner, der bisher mitversichert
war, braucht nun eine eigene Police.
Die Kinder bleiben versichert – so-
wohl durch den Vater (wenn er bisher
„Versicherungsnehmer“ war) als auch
durch die Mutter (bei eigener Versi-
cherung). Etwaige Forderungen kön-
nen natürlich nur aus einer Versiche-
rung geltend gemacht werden.

■ AHGZ, 5.11.05 / büs

Eigene Police für 
Haftpflichtversicherung


